
 

Az. 34 W-40087/22 
 

Vollzug der Wassergesetze; 

Antrag des Marktes Burgpreppach auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis für das Einleiten 

von in der Kläranlage Leuzendorf behandeltem Abwasser sowie der Einleitung aus dem Ent-

lastungsbauwerk in den Leuzendorfer Graben 

 

Bekanntmachung: 

 

1. Der Markt Burgpreppach beantragt die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für 

die Einleitung von in der Kläranlage Leuzendorf behandeltem Abwasser und des 

Mischwassers aus dem Entlastungsbauwerk. Die Abwasseranlage besteht im 

Wesentlichen aus einem Kanalnetz im Mischverfahren mit einer Misch-

wasserbehandlungsanlage und einer mechanisch-biologischen Kläranlage.  
 

Es wird eingeleitet: 

 In der Kläranlage behandeltes Abwasser auf dem Grundstück Fl.Nr. 110, Gemarkung 

Leuzendorf, in den Leuzendorfer Graben. 
 

 Mischwasser aus der Entlastungsanlage Leuzendorf (Stauraumkanal mit obenliegender 

Entlastung und nachgeschaltetem Rückhaltebecken) auf dem Grundstück Fl.Nr. 112/1, 

Gemarkung Leuzendorf, in den Leuzendorfer Graben. 
 

Dem Antrag liegt der Entwurf des Ingenieurbüros Stubenrauch vom 31.01.2022 zugrunde. 
 

2. Für das Einleiten von behandeltem Abwasser aus der Kläranlage Leuzendorf und der 

Mischwasserbehandlungsanlage soll die wasserrechtliche Erlaubnis wie folgt erteilt 

werden: 
 

Folgende Werte sind an der Einleitungsstelle der Kläranlage Leuzendorf in den 

Leuzendorfer Graben einzuhalten: 
 

Von der glasfaserfiltrierten qualifizierten Stichprobe Konzentration 

(mg/l) 

  
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 25 

Stickstoff gesamt (Nges) als Summe von Ammonium-, 

Nitrit- und Nitrat-Stickstoff 

vom 01. Mai bis 31. Oktober 

17 

Phosphor gesamt (Pges) 4 
 

Folgende Abflüsse dürfen nicht überschritten werden: 

Mischwasserabfluss (Abwassermenge je h) 60 m³/h 
  

  



Einleitungen aus dem Kanalnetz: 
 

Umfang der Einleitungen von Mischwasser aus den Entlastungsbauwerken: 
 

Bezeichnung 

der 

Einleitung 

Typ Gemarkung Benutztes Gewässer max. möglicher 

Abfluss (l/s) 

Leuzendorf Stauraumkanal mit 

obenliegender 

Entlastung 

Leuzendorf Leuzendorfer Graben 77 

 

3. Das Landratsamt Haßberge gibt hiervon Kenntnis mit dem Hinweis, dass die 

Planunterlagen zur allgemeinen Einsicht ausliegen. Die Planunterlagen können nach 

vorheriger Terminabsprache bei der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. 

(Bauverwaltung), 97461 Hofheim i.UFr., Obere Sennigstraße 6 (Nebengebäude), 

Zimmer 2, (Sachbearbeiterin Frau Endreß, Tel. 09523/922936, Sachbearbeiter Herr 

Maderstein, Tel. 09523/922939) 

 

in der Zeit vom 05.02.2024 bis 05.03.2024 eingesehen werden. 

 

Während der allgemeinen Dienststunden 

Montag   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

Dienstag   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

Mittwoch   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Donnerstag  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr 

Freitag   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 

4. Jeder, der sich von dem geplanten Vorhaben betroffen fühlt, kann Einwendungen gegen 

die Planung bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
 

 schriftlich bei der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr., Obere Sennigstraße 4, 

97461 Hofheim i.UFr., 

oder 

beim Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt 
 

oder 
 

 zur Niederschrift nach vorheriger Telefonabsprache bei der Verwaltungsgemeinschaft 

Hofheim i.UFr. (Bauverwaltung), 97461 Hofheim i.UFr., Obere Sennigstraße 6 

(Nebengebäude), Zimmer 2, (Sachbearbeiterin Frau Endreß, Tel. 09523/922936, 

Sachbearbeiter Herr Maderstein, Tel. 09523/922939) oder dem Landratsamt Haßberge 

(Sachbearbeiter Herr Graf, Tel. 09521/27234) 
 

In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 

in Form vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichner 

mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das Verfahren 

zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben 

müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. 
 

5. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 

besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 

6. Werden gegen die Planung Einwendungen erhoben, so erörtert das Landratsamt 

Haßberge diese in einem Termin, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, 

die Einwendungen erhoben haben, bzw. - bei gleichförmigen Einwendungen im Sinne von 



oben Nr. 3 Satz 2 - deren Vertreter oder Bevollmächtigter werden von dem 

Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Falls mehr als 50 solcher Benachrichtigungen 

vorzunehmen sind, so können diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, von dem 

Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. 
 

7. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann ohne ihn verhandelt 

werden.  
 

8. Durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, durch Erhebung von Einwendungen und 

durch Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Aufwendungen werden nicht 

erstattet. 

 

Haßfurt, 23.01.2024 

Landratsamt Haßberge 
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